Reisecocktail GmbH

Allgemeine Vertrags- und Reisebedingungen (AVRB)
Stand 11. Mirz 2025

Wir danken Thnen, dass Sie sich fiir ein Reisecocktail GmbH-
Reisearrangement interessieren.

1. Was diese Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen
regeln

1.1 Anwendungsbereich

Diese Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen regeln die
Rechtsbezichungen zwischen Ihnen und der Reisecocktail
GmbH; fiir von der Reisecocktail GmbH veranstaltete
Reisearrangements oder andere von der Reisecocktail GmbH
im eigenen Namen angebotenen Leistungen.

1.2 Leistungen von Drittunternehmen Auf folgende Reisen
und Dienstleistungen finden diese Allgemeinen Vertrags- und
Reisebedingungen nicht Anwendung: Bei allen von der
Reisecocktail GmbH «Nur-Flug-Arrangements» und
vermittelten Einzelleistungen gelten die Allgemeinen
Transportbedingungen der verantwortlichen Fluggesellschaften
resp. die Allgemeinen Vertragsbedingungen der vermittelten
Unternehmen. Bei vermittelten Leistungen kommt der Vertrag
direkt zwischen Thnen und den vermittelten Unternehmen
zustande. Die Reisecocktail GmbH ist fiir deren
Vertragserfiillung nicht verantwortlich.

1.3 Ihre Buchungsstelle vermittelt weitere Leistungen
Werden Thnen durch Thre Buchungsstelle Reisearrangements
oder Einzelleistungen anderer Reiseveranstalter oder
Dienstleistungsunternechmen vermittelt, schliessen Sie den
Vertrag mit diesen Unternehmen ab und es gelten deren
Vertragsbedingungen. In diesen Féllen ist ... [Name
Reiseveranstalter] nicht Ihre Vertragspartei und fiir die
Erfiillung dieser Vertrage nicht verantwortlich.

2. Anmeldung / Wie der Vertrag zwischen Ihnen und
Reisecocktail GmbH abgeschlossen wird

2.1 Vertragsabschluss

Der Vertrag zwischen Ihnen und Reisecocktail GmbH kommt
mit der vorbehaltlosen Annahme Ihrer persénlichen oder
telefonischen Anmeldung bei Threr Buchungsstelle zustande.
Von diesem Zeitpunkt an werden die Rechte und Pflichten aus
dem Vertrag (mitsamt diesen Allgemeinen Vertrags- und
Reisebedingungen) fiir Sie und die Reisecocktail GmbH
wirksam. Bei schriftlichen Buchungen, per E-Mail, SMS,
Facebook, What’s App usw. oder iiber unsere Webseite werden
Sie eine ausdriickliche Annahme Threr Anmeldung erhalten.
Die Reisecocktail GmbH hat das Recht, innert angemessener
Frist eine Anmeldung ohne Angabe von Griinden abzulehnen.
Unsere Prospekte, Ausschreibungen auf unseren Webseiten und
in anderen Werbemitteln sind keine verbindlichen Angebote.
2.2 Buchung fiir mehrere Reiseteilnehmer Melden Sie als
buchende Person weitere Reiseteilnehmer an, so stehen Sie flir
deren Vertragspflichten (insbesondere Bezahlung des
Reisepreises) wie fiir ihre eigenen Verpflichtungen ein.

Die vertraglichen Vereinbarungen und diese Allgemeinen
Vertrags- und Reisebedingungen gelten fiir alle Reiseteilnehmer
(auch fiir «Ersatzteilnehmer» nach Ziffer 5.5). 2.3
Namensangaben

Sie sind verpflichtet, anlésslich der Buchung Ihren Namen und
die Namen der Mitreisenden wie in den fiir die Reise
verwendeten Personalausweisen (Pass, usw.) anzugeben.
Stimmen die Namen auf den Reisedokumenten, insbesondere
auf dem Flugschein nicht mit den Namen auf dem
Personalausweis tiberein (z.B. Fritz statt Friedrich oder Vreni
statt Verena), kann Thnen die Reiseleistung, z.B. durch die
Fluggesellschaft, verweigert werden, oder es entstehen Kosten
fuir die Neuausstellung des Tickets. In diesem Falle werden
nicht bezogene Leistungen nicht riickvergiitet.

3. Leistungen

3.1 Unsere Leistungen

3.1.1 Unsere Leistungen ergeben sich aus der
Leistungsbeschreibung in unserem Prospekt, auf unserer
Internetseite oder der Reiseausschreibung sowie der
Reisebestitigung. Sonderwiinsche Ihrerseits oder
Nebenabreden sind nur Vertragsbestandteil, wenn sie von der
Buchungsstelle schriftlich und vorbehaltlos bestitigt worden
sind.

3.1.2 Die Buchungsstelle ist nicht bevollmachtigt, Thnen
irgendwelche Zusagen zu machen, welche sich nicht aus
unserem eigenen Prospekt, unserer Internetseite oder anderen
Unterlagen unsererseits ergeben.

3.1.3 Werden Ihnen von der Buchungsstelle z.B. hoteleigene
Prospekte usw. zur Verfiigung gestellt, die nicht von uns
herausgegeben worden sind, verpflichten diese Informationen
uns nicht. Gleiches gilt fiir Informationen, die Sie direkt von
den Leistungserbringern erhalten oder aus dem Internet, Foren
usw. beziehen.

3.2 Beginn der Leistungen

Die Leistungen von der Reisecocktail GmbH beginnen, wenn
in der Reiseausschreibung nicht anders vermerkt, ab Flughafen
in der Schweiz, bei Busreisen ab Einsteigeort und bei
Schiffsreisen ab Einschiffungshafen.

Fiir die Anreise und das rechtzeitige Eintreffen sind Sie selber
besorgt. Dies gilt auch dann, wenn Thnen die Buchungsstelle
ausserhalb unseres Programms die Anreise organisiert. 3.3

Namen der ausfithrenden Fluggesellschaften Aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen sind wir verpflichtet, Sie {iber die
Namen der ausfiihrenden Fluggesellschaften, sobald diese
bestimmt sind, zu informieren. Wir behalten uns das Recht vor,
eine namentlich bezeichnete Fluggesellschaft durch eine andere
Fluggesellschaft zu ersetzen. In diesem Falle wird Thnen der
Name der neuen Fluggesellschaft baldmoglichst mitgeteilt.

4. Preise, Zahlungsbedingungen und Reisedokumente

4.1 Preise

Die Preise fiir die Reisearrangements ersehen Sie aus dem
Prospekt/der Preisliste, der Internetausschreibung resp. den
weiteren Werbemitteln. Die Preise fiir Reisearrangements
verstehen sich, wenn nichts anderes bei der Ausschreibung, in
der Preisliste oder auf der Internetseite erwdhnt ist, pro Person
bei Unterkunft im Doppelzimmer. Die Preise sind in Schweizer
Franken angegeben. Es sind jeweils die bei der Buchung
giiltigen Preise bezogen auf das Datum des Reisebeginns
massgebend. Preisinderungen nach Vertragsabschluss siche
Ziffer 6.

4.2 Altersbestimmte Preise

Bei Preisen, die vom Alter der jeweiligen Person abhingig sind,
z.B. Kinderrabatte, ist das Alter bei Reisebeginn (Datum) zur
Preisbestimmung massgebend. Wir behalten uns das Recht vor,
bei falschen Angaben den Reisepreis neu zu berechnen und
eine allfillige Differenz in Rechnung zu stellen. Dies auch nach
Reiseende.

4.3 Zahlung

4.3.1 Anlasslich des Vertragsabschlusses sind folgende
Anzahlungen zu leisten: 100% pro Person fiir nur Flug
Reisen,35% pro Person fiir alle Pauschal-Reisen, 40% pro
Person fiir alle andern-Reisen. Versicherungspramien sind mit
der Anzahlung zahlbar. Der Anteil der Flugtickets ist
vollstindig zu bezahlen.

4.3.2 Der restliche Reisepreis ist bis spétestens 45 Tage vor
Abreise zahlbar.

4.3.3 Nicht rechtzeitige Bezahlung der Anzahlung oder
Restzahlung berechtigt uns, nach erfolglosem Verstreichen
einer kurzen Nachfrist, die Reiseleistungen zu verweigern. In
diesem Fall wird die Reise als annulliert betrachtet und es
werden die Annullierungskosten geméss Ziffer 5 zur Zahlung
féllig. Zusitzlich werden pro Mahnung, Mahngebiihren in der
Hohe von 100 CHF fallig.

4.3.4 Solte eine Zahlung per Kreditkarte nicht honoriert
werden, so gilt Ziffer 4.4.3 analog. Befinden Sie sich bereits
auf der Reise, bleibt der gesamte Reisepreis geschuldet.

Hinzu kommen allféllige Verzugszinsen und Inkassokosten.
4.4 Kurzfristige Buchungen

Buchen Sie Ihre Reise weniger als 5 Tage vor Abreise kénnen
Riickfragen in Hotels, usw. notwendig sein; allfallige
Kommunikationsspesen werden Thnen in Rechnung gestellt.
Bei kurzfristigen Buchungen ist der gesamte Rechnungsbetrag
anlésslich des Vertragsabschlusses zu bezahlen. Im Weiteren
gelten Ziffer 4.2. bis 4.4.4 analog.

4.5 Buchungsgebiihren

Wir berechnen Thnen folgende Buchungsgebiihren, welche
zusitzlich zum Reisepreis in Rechnung gestellt werden, je nach
auserwihltem Beratungspaket zwischen 60 und 200 CHF.
Zusitzlich zu den Beratungsgebiihren wird eine
Kundengeldabsicherungsgebiihr in der Hohe von 2.5%o vom
Reisepreis erhoben.

4.6 Kostenanteile Ihrer Buchungsstelle fiir Beratung und
Reservationen

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Ihre Buchungsstelle
neben den im Prospekt/Ausschreibung erwihnten Preisen
zusitzliche Kostenanteile fiir die Beratung und Reservation
erheben kann. Thre Buchungsstelle wird Sie entsprechend
informieren.

4.7 Reisedokumente

4.7.1 Sofern nicht anders vereinbart wurde, werden Thnen die
Dokumente nach Eingang Ihrer Zahlung fiir den gesamten
Rechnungsbetrag ausgehindigt oder zugestellt. In der Regel 7
Tage vor Reisebeginn.

Sollten Sie die Reisedokumente (Flugscheine, Hotelgutscheine
usw.) nicht innert dieser Frist erhalten, so informieren Sie
umgehend Thre Buchungsstelle.

S. Sie dndern Ihre Anmeldung, Ihr Reiseprogramm oder
konnen die Reise nicht antreten (Annullierung)

5.1 Allgemeines

Wenn Sie eine Anderung der Buchung wiinschen oder die
Reise absagen (annullieren), so miissen Sie dies [hrer
Buchungsstelle persénlich oder durch eingeschriebenen Brief
mitteilen. Die bereits erhaltenen Reisedokumente sind
gleichzeitig der Buchungsstelle zuriickzugeben.

5.2 Bearbeitungsgebiihr

5.2.1 Bei einer Anderung der Buchung, wie Namensinderung,
der Benennung eines Ersatzreisenden, einer Anderung der
Reisedaten innerhalb des zeitlichen Geltungsbereiches des
Reiseprogramms, gebuchter Nebenleistungen, des Reiseziels
oder des Ortes des Reisebeginns, usw. oder bei einer
Reiseabsage (Annullierung) werden pro Person CHF 80, pro
Auftrag, maximal CHF 500 als Bearbeitungsgebiihr erhoben (s.
Ziffer 5.3). Annullierungskosten

5.2.2 Anderungen und Umbuchungen, welche in den
nachfolgenden Annullierungsfristen (5.3) vorgenommen

werden, gelten als Annullierungen mit gleichzeitiger
Neuanmeldung.
Entstehen durch die Anderung oder Umbuchung nur
geringfiigige Kosten, werden lediglich diese in Rechnung
gestellt.
5.2.3 Bei Anderungen oder Umbuchungen, die ausserhalb des
zeitlichen Geltungsbereiches der Reiseausschreibung sind,
gelten die Annullierungsbedingungen, Ziffer 5.3. 5.2.4 Wenn
Sie eine Annullierungskostenversicherung (Ziffer 5.4)
abgeschlossen haben, ersehen Sie aus der Versicherungspolice,
ob diese Bearbeitungsgebiihr von der Versicherung bezahlt
wird.
5.3 Annullierungskosten
5.3.1 Bei Anderungen, Umbuchungen oder Annullierungen
werden zusitzlich zu den Bearbeitungsgebiihren (Ziffer 5.2)
folgende Annullierungskosten erhoben:
Bis 31 Tage vor Reisebeginn: 30 % des Reisepreises
30 — 15 Tage vor Reisebeginn:50 % des Reisepreises
14 — 8 Tage vor Reisebeginn: 75% des Reisepreises
7 — 0 (inkl. Nichterscheinen am Abreisetag) Tage vor
Reisebeginn: 100 % des Reisepreises
5.3.2 Besondere Fristen:
Fiir folgende Leistungen gelten gesonderte
Annullierungskosten (i.d.R. 100 % des Leistungspreises ab
Buchungsdatum):
Pauschalreisen mit Linienflug oder Low Cost Carrier
Nur Flug Buchungen
Nur Hotel Buchungen
Ferienwohnungen, -héduser, Apartments oder Caravan-
und Campingparks
Camper und Motorréder
Gruppen- und Schiffsreisen
5.3.3 Abweichende Annullierungskosten sind bei der jeweiligen
Programmausschreibung ersichtlich oder bei Arrangements mit
Spezialtarifen auf Linienfliigen oder individuelle
zusammengesetzte Reisen (Baukasten) entnehmen Sie den
ausgewiesenen Schweizerfranken Betragen in der Bestétigung/
Rechnung unter dem Artikel "Annullierungskosten"
5.3.4 massgebend zur Berechnung des Annullierungs-,
Anderungsdatums ist der Zeitpunkt des Eintreffens Threr
Erklarung bei der Buchungsstelle zu den normalen Biirozeiten;
bei Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist der nidchste Werktag
massgebend. Diese Regelung gilt auch fiir Mitteilungen per
EMail, iiber unsere Internetseite, Telefonbeantworter, Fax oder
per anderen elektronischen Medien.
5.4 Annullierungskostenversicherung
5.4.1 Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer
Annullierungskostenversicherung. Diese bezahlt die
Annullierungskosten im Falle eines versicherten Ereignisses.
Massgebend ist die jeweils geltende Versicherungspolice. 5.4.2
Im Falle einer Annullierung tibernimmt Thre
Buchungsstelle auf Thren ausdriicklichen Wunsch die
Abwicklung des Versicherungsfalles mit der
Versicherungsgesellschaft. Die Buchungsstelle kann fiir ihre
Arbeit von Thnen eine Bearbeitungsgebiihr verlangen.
5.4.3 Wenn Sie die Reise annullieren, bleibt die Pramie fiir die
Annullierungskostenversicherung geschuldet, resp. wird nicht
zuriickbezahlt.
Auch wenn Sie eine Annullierungskostenversicherung
abgeschlossen haben, bleiben Sie Schuldner/Schuldnerin der
Stornokosten.
5.5 Ersatzreisender
Wenn Sie Ihre Reise absagen miissen, konnen Sie einen
Ersatzreisenden benennen. Der Ersatzreisende muss bereit sein,
unter den bestehenden Bedingungen in den Vertrag einzutreten.
Er hat zudem den besonderen Reiseerfordernissen (Gesundheit,
usw.) zu geniigen, und es diirfen seiner Teilnahme keine
gesetzlichen Vorschriften oder behordlichen Anordnungen
entgegenstehen. Bei gewissen Reisen kann aufgrund
besonderer Transportbedingungen udgl. keine Umbuchung oder
nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (der von den
untenstehenden Fristen abweichen kann) vorgenommen
werden. Bei z.B. dynamischen Produkten oder Nur-Flug
Buchungen sind in der Regel kénnen in der Regel keine Namen
gedndert werden. Der Eintritt einer Ersatzperson ist in der
Regel zuldssig: a. bei Reisen in der Schweiz bis zum
Reisebeginn;
b.bei Reisen in Europa und in Lander ohne Visumspflicht bis
zwei Tage vor Reisebeginn
(Tag des Reisebeginns nicht mitgerechnet);
c.bei Reisen nach Ubersee und in Linder mit Visumspflicht
nach Absprache mit Ihrer Buchungsstelle und aufgrund
unserer organisatorischen Moglichkeiten (Zeitdauer fiir die
Einholung der Visa, Neuausstellung der Dokumente usw.).
Die Bearbeitungsgebiihr (Ziffer 5.2) und allfillig entstehende
Mehrkosten sind durch Sie und den Ersatzreisenden zu
tibernehmen.
Tritt ein Ersatzreisender in den Vertrag ein, so haften Sie und er
gemeinsam (solidarisch) fiir die Bezahlung des Reisepreises.
Die Reisecocktail GmbH orientiert Sie innert angemessener
Frist, ob der benannte Ersatzreisende an der Reise teilnehmen
kann (in der Hochsaison kann dies einige Tage dauern); bei
Reisen mit Teilnahmebedingungen ist eine Uberpriifung
notwendig. Benennen Sie den Ersatzreisenden zu spdt oder
kann er aufgrund der Reiseerfordernisse, behordlicher


sandra
Notiz
4.3.1
stimmt nicht mit den Zahlungsbestimmungen im Umbrella überein. Bei Pauschis haben wir dort 30% Anzahlung und 70% Restzahlung. 

Ist das neu resp. möchtet ihr das ändern?

Dann ist eine Wiederholung drin: 100% pro Person für Nur Flüge und weiter unten der Anteil der Flugtickets ist vollständig zu bezahlen

sandra
Notiz
4.3.3 Mahngebühren
Ich weiss, Barbara hat den Betrag so festgesetzt damit es allfällige Betreibungskosten abdeckt. Schlage hier ein alltägliches Modell von CHF 20 oder 30 vor.

sandra
Notiz
4.5 Buchungsgebühren
Die Servicepakete sind CHF 60 und bis CHF 250. Die Kundengeldabsicherung von 2.5 Promille ist inbegriffen und verrechnen wir nicht extra.

sandra
Notiz
5.1. Annullation
Annullation persönlich oder eingeschriebener Brief ist nicht alltagstauglich. Die Annullation muss schriftlich eingereicht werden.

Wir akzeptieren die Annullation ja per email

sandra
Notiz
5.2. Bearbeitungsgebühr
Gem. RG im Umbrella haben wir CHF 60 bis CHF 200 pro Auftrag. Hier steht nun CHF 80 bis max. CHF 500. Habt ihr das angepasst?

sandra
Notiz
4.3.4 Solte eine Zahlung per Kreditkarte nicht honoriert
werden, so gilt Ziffer 4.4.3 analog. Befinden Sie sich bereits
auf der Reise, bleibt der gesamte Reisepreis geschuldet.
Hinzu kommen allfällige Verzugszinsen und Inkassokosten.

Beim "solte" hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen.

sandra
Notiz
13. Versicherung
Hier hat sich auch ein Schreibfehler eingeschlchen.

sandra
Notiz
Eine
Reiseversicherung sollte vor jeder Reisezwingend
abgeschlossen werden!

Bitte Abstand berücksichtigen.


Anordnungen, gesetzlicher Vorschriften, usw. nicht teilnehmen,

so gilt Thre Reiseabsage als Annullierung (Ziffer

52f1).

6. Anderungen der Prospektausschreibungen,

Preisinderungen, Programmiinderungen, Anderungen im

Transportbereich

6.1 Anderungen vor Vertragsabschluss Die Reisecocktail

GmbH behilt sich ausdriicklich das Recht vor,

Prospektangaben, Leistungsbeschreibungen, Ausschreibungen

auf Internetseiten usw. sowie Preise, vor Ihrer Buchung zu

dndern. Sollte dies der Fall sein, orientiert Sie Ihre
Buchungsstelle vor Vertragsabschluss.
6.2 Preisinderungen nach Vertragsabschluss
6.2.1 Preiserh6hungen nach Vertragsabschluss kénnen sich aus
a.der nachtrdglichen Erhohung der Beforderungskosten
(einschliesslich der Treibstoffzuschlédge);

b.neu eingefiihrten oder erhohten Abgaben oder Gebiihren (wie
zum Beispiel Flughafentaxen, Landegebiihren, Ein- und
Ausschiffungsgebiihren, Sicherheitsgebiihren, Einfiihrung
oder Erhohung von Steuern und staatlichen Abgaben,
staatlich verfiigte Preiserh6hungen usw.) oder

c. Wechselkursdnderungen ergeben. Erhohen sich die Kosten

dieser Reiseleistungen, so konnen diese an Sie weitergegeben
werden. Der Reisepreis erhoht sich entsprechend.

6.2.2 Wir werden Sie bis spétestens 3 Wochen vor Reisebeginn

tiber eine Preiserh6hung informieren. Sofern die Preiserhohung

mehr als 10 Prozent betrégt (bezogen auf den Gesamtpreis der

Reise pro Person), stehen Thnen die unter Ziffer 6.4 genannten

Rechte zu.

6.3 Programmiinderungen, Anderungen im

Transportbereich nach Ihrer Buchung und vor Reisebeginn

Die Reisecocktail GmbH behilt sich auch in Ihrem Interesse

das

Recht vor, das Reiseprogramm oder einzelne vereinbarte

Leistungen (wie z.B. Unterkunft, Transportart, Transportmittel,

Fluggesellschaften, Flugzeiten usw.) zu dndern, wenn héhere

Gewalt, unvorhersehbare oder nicht abwendbare Umstinde,

behordliche Massnahmen, Streiks usw. es erfordern.

Reisecocktail bemiiht sich, Ihnen gleichwertige

Ersatzleistungen anzubieten.

Die Reisecocktail GmbH orientiert Sie so rasch als moglich

iiber solche Anderungen und deren Auswirkungen auf den

Preis.

6.4 Thre Rechte, wenn nach Vertragsabschluss der

Reisepreis erhoht, Programmiinderungen oder Anderungen

im Transportbereich vorgenommen werden

6.4.1 Fiihrt die Programminderung oder die Anderung

einzelner vereinbarter Leistungen zu einer erheblichen

Anderung eines wesentlichen Vertragspunktes oder betrigt die

Preiserhohung mehr als 10 Prozent bezogen auf den

Gesamtpreis der Reise pro Person, so haben Sie folgende

Rechte:

a. Sie konnen die Vertragsédnderung annchmen;

b. Sie konnen innert 5 Tagen nach Erhalt unserer Mitteilung
vom Vertrag schriftlich zuriicktreten und Sie erhalten den
bereits bezahlten Reisepreis unverziiglich riickerstattet;

. Oder Sie konnen uns innert 5 Tagen nach Erhalt unserer
Mitteilung schriftlich mitteilen, dass Sie an einer von uns
vorgeschlagenen gleichwertigen Ersatzreise teilnehmen
wollen.

Wir sind bemiiht, Ihnen eine solche anzubieten. Ist die

Ersatzreise giinstiger, wird Ihnen die Preisdifferenz

riickerstattet. Sollte die Ersatzreise teurer sein, ist der

urspriinglich vereinbarte Preis zu bezahlen.

6.4.2 Lassen Sie uns oder der Buchungsstelle keine Mitteilung

nach Buchsstabe b. oder ¢. zukommen, so stimmen Sie der

Preiserhohung, der Programménderung oder der Anderung

einzelner vereinbarter Leistungen zu. Die 5-Tage-Frist ist

eingehalten, wenn Sie Thre Mitteilung am 5. Tag der

Schweizerischen Post libergeben.

7. Reiseabsage durch die Reisecocktail GmbH

7.1 Absage aus Griinden, die bei Ihnen liegen Die

Reisecocktail GmbH berechtigt, Ihre Reise abzusagen,

wenn

Sie durch Handlungen oder Unterlassungen dazu berechtigten

Anlass geben. In diesem Fall zahlt die Reisecocktail GmbH

Thnen den bereits bezahlten Reisepreis zuriick; weitergehende

Anspriiche sind ausgeschlossen. Vorbehalten bleiben

Annullierungskosten gemdss 5.2 f. und

Schadenersatzforderungen.

7.2 Mindestteilnehmerzahl

Fiir einige von der Reisecocktail GmbH angebotenen Reisen

gilt eine Mindestteilnehmerzahl, die Sie bei der jeweiligen

Reiseausschreibung finden. Wird die Mindestteilnehmerzahl

nicht erreicht, kann die Reisecocktail GmbH die Reise bis

spitestens 4 Wochen vor Reisebeginn absagen. In diesem Fall
zahlen wir den bezahlten Reisepreis zuriick

(Versicherungspramien werden nicht riickerstattet resp. bleiben

geschuldet). Weitergehende Anspriiche Ihrerseits sind

ausgeschlossen. 7.3 Unvorhersehbare Ereignisse, Hohere

Gewalt, Streiks 7.3.1 Sollten unvorhersehbare oder nicht

abwendbare Ereignisse, hohere Gewalt (z.B.

Naturkatastrophen, Epidemien, Unruhen), behordliche

Massnahmen aller Art oder Streiks die Reise erheblich

erschweren, gefihrden oder verunmdglichen, kann die

<)

Reisecocktail GmbH die Reise absagen. In diesem Fall zahlen
wir den bezahlten Reisepreis zuriick (Versicherungspramien
werden nicht riickerstattet resp. bleiben geschuldet).
Weitergehende Anspriiche IThrerseits sind ausgeschlossen.
7.3.2 Bei unserem Entscheid, ob eine Reise durchgefiihrt
werden kann oder nicht, ziechen wir die Empfehlungen des
Eidgendssischen Departementes fiir auswartige
Angelegenheiten (EDA) sowie des Bundesamtes fiir
Gesundheit (BAG) bei und priifen, ob eine konkrete
Gefahrdung der Reise resp. der Teilnehmer besteht. Im Falle
einer konkret bestehenden Gefahrdung oder einer zukiinftigen
moglichen konkreten Gefihrdung behalten wir uns das Recht
vor, die Reise abzusagen.

o

8. Progr ungen, Leisti fille wihrend der
Reise

8.1 Die Reisecocktail GmbH ist bemiiht die Reise, wie
vereinbart, durchzufiihren. Gleichwohl kann es zu Leistungs-
und Programmaénderungen kommen. In diesen Féllen wird
Thnen die Reisecocktail GmbH soweit als moglich eine
gleichwertige Losung anbieten. Sollte die Abhilfe ibermassige
Kosten oder unverhdltnisméssigen Aufwand fiir die
Reisecocktail GmbH verursachen, darf die Reisecocktail
GmbH die Abhilfe verweigern. Allféllige Zusatzkosten gehen
zulasten des Reisenden.

8.2 Sollten Programm- und Leistungsénderungen oder
Leistungsausfille durch Hohere Gewalt verursacht werden, darf
die Reisecocktail GmbH die Abhilfe verweigern. Mogliche
Zusatzkosten gehen zulasten des Reisenden.

8.3 Sollte die Leistungs- resp. Programménderung einen
erheblichen Teil der vereinbarten Reise betreffen, vergiitet
Thnen die Reisecocktail GmbH] den allfilligen objektiven
Minderwert zwischen dem vereinbarten Reisepreis und jenem
der erbrachten Leistungen (s. Ziffer 11).

9. Sie treten die Reise an, konnen sie aber nicht beenden,
nicht bezogene Leistungen

9.1 Sollten Sie die Reise vorzeitig abbrechen oder bestimmte
Leistungen nicht beziehen, so kann Ihnen der Preis fiir das
Reisearrangement resp. die nicht bezogenen Leistungen nicht
riickerstattet werden. Allfillig nicht bezogene Leistungen
werden Thnen, unter Abzug einer angemessenen
Bearbeitungsgebiihr, zuriickbezahlt, sofern sie ... [Name
Reiseveranstalter] nicht belastet werden, es sich nicht um véllig
unerhebliche Leistungen handelt oder der Erstattung nicht
gesetzliche oder behordliche Bestimmungen entgegenstehen.
9.2 In dringenden Fillen (z.B. eigene Erkrankung oder Unfall,
schwerer Erkrankung oder Tod einer nahestehenden Person)
wird Thnen die Reisecocktail GmbH Reiseleitung, die ortliche
Reisecocktail-Vertretung oder der Leistungstrager soweit als
moglich bei der Organisation der vorzeitigen Riickreise
behilflich sein.

9.3 Allfillige Kosten, wie z.B. fiir Transport, usw., gehen zu
Ihren Lasten. Beachten Sie in di z hang auch
die Méglichkeit zum Abschluss einer
Riickreisekosten-Versicherung, welche im Reisepreis nicht
inbegriffen ist. Naheres erfahren Sie auf Anfrage bei Ihrer
Buchungsstelle.

10.Wenn Sie etwas zu beanstanden haben

10.1 Beanstandungsfrist und Abhilfeverlangen Entspricht
die Reise nicht der vertraglichen Vereinbarung oder erleiden
Sie einen Schaden, so sind Sie verpflichtet, bei der
Reisecocktail GmbH Reiseleitung, der ortlichen Reisecocktail
GmbH-Vertretung unverziiglich diesen Mangel oder Schaden
zu beanstanden und unentgeltliche Abhilfe zu verlangen. Sollte
vor Ort keine Reisecocktail GmbH-Reiseleitung oder keine
Reisecocktail GmbH-Vertretung sein, ist der entsprechende
Leistungstriager zu informieren und vom ihm Abhilfe zu
verlangen.

10.2 Die Reisecocktail GmbH--Reiseleitung, die 6rtliche
Reisecocktail GmbH-Vertretung oder der Leistungstriager wird
bemiiht sein, innert der der Reise angemessenen Frist Abhilfe
zu leisten. Wird innert der der Reise angemessenen Frist keine
Abhilfe geleistet oder ist sie nicht geniigend, so lassen Sie sich
die geriigten Mingel oder den Schaden und die nicht erfolgte
Abhilfe von der Reisecocktail GmbH-Reiseleitung, der
ortlichen Reisecocktail GmbH-Vertretung oder dem
Leistungstrager schriftlich festhalten. - Diese sind nicht
berechtigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen udgl.
anzuerkennen. 10.3 Sollten Sie wider Erwarten weder die
Reisecocktail GmbH Reiseleitung, die Reisecocktail GmbH
Vertretung oder den Leistungstréger erreichen oder von diesen
Stellen keine Unterstiitzung erhalten, so wenden Sie sich bitte
direkt an uns. Die notwendigen Angaben erhalten Sie mit den
Reiseunterlagen.

10.4 Je nach Reisedestination kann ein anderes Vorgehen bei
Mingeln und Schéden festgelegt sein.

10.5 Selbstabhilfe

Sofern innert der der Reise angemessenen Frist keine Abhilfe
geleistet wird und es sich um einen wesentlichen Mangel
handelt, sind Sie berechtigt, selbst fiir Abhilfe zu sorgen. Die
Thnen entstehenden Kosten werden Thnen im Rahmen der
urspriinglich vereinbarten Reise (Hotelkategorie,
Transportmittel usw.) und gegen Beleg von Reisecocktail
GmbH ersetzt, vorausgesetzt Sie haben den Mangel
beanstandet und eine schriftliche Bestétigung verlangt (Ziffer
10.1 bis 10.3; weitere Einzelheiten unter Ziffer 11).

10.6 Wie Sie Ihre Forderung gegeniiber der Reisecocktail
GmbH
Sofern Sie Mingel, Riickvergiitungen oder
Schadenersatzforderungen, usw. gegeniiber der Reisecocktail
GmbH geltend machen wollen, miissen Sie Thre Forderung
innert einem Monat nach vertraglichem Reiseende schriftlich
der Reisecocktail GmbH unterbreiten. Ihrer Forderung sind die
Bestitigung der der Reisecocktail GmbH Reiseleitung, der
ortlichen der Reisecocktail GmbH Vertretung oder des
Leistungstriagers und allfillige Beweismittel beizulegen.
10.7 Verwirkung Ihrer Anspriiche
Sollten Sie die Méngel oder den Schaden usw. nicht nach Ziffer
10.1 bis 10.3 anzeigen, so verlieren und verwirken Sie
samtliche Rechte, wie z.B. das Recht auf Abhilfe, Selbstabhilfe,
Minderung des Reisepreises, Kiindigung des
Vertrages, Schadenersatz, usw. Gleiches gilt, wenn Sie Thre
Forderung nicht innert einem Monat nach vertraglichem
Reiseende schriftlich uns gegeniiber geltend gemacht haben.
Vorbehalten bleibt die Regelung betreffend Fluggepick (Ziffer
10.8).
10.8 Fluggepick
Schéden an Fluggepick oder dessen verzogerte Zustellung ist
unverziiglich an Ort und Stelle der zustandigen
Fluggesellschaft mittels Schadenanzeige (P.I.R.) anzuzeigen.
Fluggesellschaften lehnen in der Regel jegliche
Schadenersatzforderungen ab, wenn keine Schadenanzeige oder
verspétet gemacht wird. Werden Gepéckschdden nicht innert 7
Tagen nach Erhalt,
Schéden infolge verspiteter Gepéackauslieferung nicht innert 21
Tagen, nachdem das Gepéck zur Verfiigung gestellt worden ist,
angemeldet, gehen Sie samtlicher Rechte verlustig.
11.Haftung von der Reisecocktail GmbH
11.1 Aligemeines
Die Reisecocktail GmbH vergiitet [hnen im Rahmen
nachstehender Bestimmungen den Wert vereinbarter, aber nicht
erbrachter oder schlecht erbrachter Leistungen, Thres
Mehraufwandes, des erlittenen Schadens usw., soweit es der
Reisecocktail GmbH Reiseleitung, der ortlichen Reisecocktail
GmbH -Vertretung, dem Leistungstrager oder uns nicht
moglich war, an Ort und Stelle eine gleichwertige
Ersatzleistung zu erbringen. Im Falle der Selbstabhilfe (Ziffer
10.5) wird Ihnen Ihr Mehraufwand bis maximal den
zweifachen Reisepreis/Person je Reisenden ersetzt. Vorbehalten
bleiben Ziffer 8.1 f. und nachfolgende Bestimmungen.
11.2 Haftungsbeschrinkungen, Haftungsausschliisse
11.2.1 Internationale Abkommen und nationale Gesetze
Enthalten internationale Abkommen, auf internationalen
Abkommen beruhende Gesetze oder nationale Gesetze
Beschrankungen oder Ausschliisse der Entschiddigung bei
Schiden, usw. aus Nichterfiillung oder nicht gehoriger
Vertragserfiillung, so haftet ... [Name Reiseveranstalter] nur im
Rahmen dieser Abkommen und Gesetze. Internationale
Abkommen, auf internationalen Abkommen beruhende Gesetze
und nationale Gesetze mit Haftungsbeschrankungen und
Haftungsausschliissen bestehen insbesondere im
Transportwesen (wie im Luftverkehr, in der Schifffahrt auf
Hoher See und im Eisenbahnverkehr).
11.2.2 Haftungsausschliisse
Die Reisecocktail GmbH haftet Thnen nicht, wenn die
Nichterfiillung oder die nicht gehorige Erfiillung des Vertrages
auf folgende Ursachen zuriickzufiihren ist:
a.auf Versdumnisse Threrseits vor oder wihrend der Reise;
b.auf unvorhersehbare oder nicht abwendbare Versdumnisse
eines Dritten, der an der Erbringung der vertraglich
vereinbarten Leistung nicht beteiligt ist;
c.auf Hohere Gewalt oder auf ein Ereignis, welches. Die
Reisecocktail GmbH der Vermittler oder der Leistungstrager
trotz gebotener Sorgfalt nicht vorhersehen oder abwenden
konnte.
In diesen Fillen ist jegliche Schadenersatzpflicht, Pflicht zum
Ersatz immaterieller Schidden, Frustrationsschéaden,
Entschadigung fiir Selbstabhilfe, usw. von Reisecocktail GmbH
ausgeschlossen.
11.2.3 Personenschiiden
Fiir Personenschdden, welche die Folge der Nichterfiillung oder
nicht gehorigen Erfiillung des Vertrages sind, haftet die
Reisecocktail GmbH im Rahmen dieser Allgemeinen Vertrags-
und Reisebedingungen, der anwendbaren internationalen
Abkommen, der auf internationalen Abkommen beruhenden
Gesetze und nationalen Gesetze.
11.2.4 Andere Schiiden (Sach- und Vermégensschiiden usw.)
Bei anderen Schiden, d.h. nicht Personenschéiden, die aus der
Nichterfiillung oder der nicht gehérigen Erfiillung des
Vertrages entstehen, ist die Haftung von der Reisecocktail
GmbH auf maximal den zweifachen Reisepreis/Person je
Reisenden beschrinkt, ausser der Schaden sei absichtlich oder
grobfahrlissig verursacht worden; vorbehalten bleiben diese
Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen sowie die
anwendbaren internationalen Abkommen, die auf
internationalen Abkommen beruhenden Gesetze und nationalen
Gesetze mit tieferen Haftungslimiten oder
Haftungsausschliissen.
11.2.5 Nutzlos aufgewendete Urlaubszeit, entgangene
Urlaubsfreude, Frustrationsschiiden Fiir nutzlos
aufgewendete Urlaubszeit, entgangene Urlaubsfreude,



Frustrationsschdden usw. haftet ... die Reisecocktail GmbH
nicht.

11.2.6 Wertgegenstinde, Bargeld, Schmuck, Kreditkarten,
Foto-/Videoausriistung, Handys usw. Wir machen Sie
ausdriicklich darauf aufmerksam, dass Sie fiir die sichere
Autbewahrung von Wertgegenstinden, Bargeld, Schmuck,
Kreditkarten, Foto- und Videoausriistungen, Handys, usw.
selber verantwortlich sind. In den Hotels sind Wertgegensténde,
usw. im Safe aufzubewahren. - Sie diirfen diese Gegenstidnde in
keinem Fall im unbewachten Fahrzeug, usw. oder sonst wo
unbeaufsichtigt liegen lassen. Bei Diebstahl, Verlust,
Beschédigung oder Missbrauch von abhandengekommenen
Wertgegenstinden, Foto- und Videoausriistung, Bargeld,
Schmuck, Kreditkarten, Handys, usw. haften wir nicht.

11.2.7 Car-, Zug-, Flug- und Schiffsfahrpline usw.

Auch bei einer sorgfiltigen Reiseorganisation kénnen wir die
Einhaltung dieser Fahrpldne nicht garantieren. Gerade infolge
grossen Verkehrsautkommens, Staus, Unfillen, chrlastung der
Flughifen, Umleitungen, verzogerter Grenzabfertigungen, usw.
konnen Verspétungen auftreten. In all diesen Féllen haften wir
nicht. Wir raten Thnen dringend, bei Ihrer Reiseplanung
mogliche Verspitungen zu beriicksichtigen.

11.3 Veranstaltungen wiihrend der Reise Ausserhalb des
vereinbarten Reiseprogramms konnen u.U. wihrend der

Reise ortliche Veranstaltungen oder Ausfliige gebucht

werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass solche
Veranstaltungen und Ausfliige mit Risiken verbunden sind. Es
liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, ob Sie an solchen
Veranstaltungen und Ausfliigen teilnehmen. Diese
Veranstaltungen und Ausfliige werden von Drittunternehmen
veranstaltet

(Fremdleistungen). Die Reisecocktail GmbH ist nicht Thre
Vertragspartei und haftet in keinem Falle. Es handelt sich
auch um Fremdleistungen, auch wenn Sie diese bei einem
unserer Vertreter vor Ort buchen oder ein Reisecocktail
GmbH Reiseleiter daran teilnimmt.

In Ausnahmefillen veranstaltet die Reisecocktail GmbH
Ausfliige, usw. im eigenen Namen. In diesem Falle gelten die
vorliegenden Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen.
11.4 Ausservertragliche Haftung Die ausservertragliche
Haftung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzesbestimmungen und internationalen Abkommen. Bei
anderen Schiden (d.h. nicht Personenschéden)

ist die

Haftung in jedem Falle auf den zweifachen Reisepreis/Person
je Reisender beschrinkt, sofern nicht internationale
Abkommen, auf internationalen Abkommen beruhende
Gesetze, nationale Gesetze oder diese Allgemeinen Vertrags-
und Reisebedingungen tiefere Haftungslimiten oder
Haftungsausschliisse vorsehen.

11.5 Verjihrung

Samtliche Forderungen verjahren innert eines Jahres nach
vertraglichem Reiseende. Vorbehalten bleiben kiirzere
Verjahrungsfristen in den anwendbaren internationalen
Abkommen, auf internationalen Abkommen beruhenden
Gesetzen oder nationalen Gesetzen resp. langere, vertraglich
nicht abénderbare Verjahrungsfristen.

12. Weiterreise nach Ankunft

Wenn Sie Ihre private Heimreise nach Threr Ankunft in der
Schweiz planen, beriicksichtigen Sie bitte mogliche
Ankunftsverspatungen Ihres Fluges, Zuges oder Cars, usw. —
Ankunftsverspatungen sind auch bei guter Reiseplanung immer
moglich. — z.B. bei Ankunft in Ziirich Flughafen sollten Sie
mindestens

240 Minuten bis zur Abfahrt Ihres Zuges einplanen. Nach
Langstreckenfliigen ist diese Zeitspanne angemessen zu
verlangern. Denken Sie daran, dass Pass- und Zollkontrollen
erhebliche Zeit in Anspruch nehmen konnen.
13.Versicherungen

«Die Haftung der Reise-, Transport- und Luftfahrtunternehmen
ist beschrénkt. Die Reisecocktail GmbH empfiehlt Ihnen
deshalb fiir einen ergénzenden Versicherungsschutz zu sorgen,
wie z.B. Reisegepack-Versicherung,
Annullierungskostenversicherung,

Reiseunfall- und Reisekrankenversicherung, Extra-
Riickreisekosten-Versicherung, usw.» Eine
Reiseversicherung sollte vor jeder Reisezwingend
abgeschlossen werden!

14. Einreise-, Visa- und Gesundheitsvorschriften,
Gepickbestimmungen

14.1 Einreisebestimmungen

Grundsitzlich ist jeder Reisende selbst fiir die notwendigen
Einreisedokumente verantwortlich und diese regelmassig auf
Anderungen zur iiberpriifen. Dies gilt insbesondere auch fiir
Reisevollmachten allfilliger Alleinreisender oder nur einem
Elternteilreisenden Kinder.

Bei der Reiseausschreibung finden Sie die Angaben iiber Pass-
und Einreisevorschriften. Diese Angaben gelten fiir Schweizer
Biirger und Biirger Liechtensteins. Biirger anderer Staaten
geben bitte [hre Nationalitét bei der Buchung bekannt, damit
die Buchungsstelle Sie iiber die entsprechenden Vorschriften
orientieren kann.

Dabei geht Thre Buchungsstelle davon aus, dass keine
Besonderheiten wie Doppelbiirgerschaft, Staatenlosigkeit usw.
vorliegen.

14.2 Schengen Staaten

Wenn Sie als Biirger eines Schengen Staates von einem
Schengen Staat in einen anderen Schengen Staat einreisen,
werden keine systematischen Kontrollen der Reisepapiere
vorgenommen. Gleichwohl miissen Sie sich jederzeit mit den
vorgeschriebenen Reisepapieren ausweisen konnen. Das heisst,
Sie haben den vorgeschriebenen Personalausweis jederzeit mit
sich zu fiihren.

14.3 Visa und Reisedokumente Wenn Reisedokumente
ausgestellt oder verlangert, Visa eingeholt werden miissen,
usw., sind Sie selber dafiir verantwortlich. Sollte ein
Reisedokument nicht erhiltlich sein oder wird es zu spét
ausgestellt und miissen Sie die Reise absagen oder dndern,
gelten die Annullierungsbestimmungen. Visaantrage usw. sind
immer vollstédndig auszufiillen. Die Vor- und Familiennamen
sind wie im verwendeten Personalausweis aufgefiihrt
anzugeben.

14.4 Anmeldung bei Behorden

14.4.1 Je nach Reisedestination miissen Sie sich vor Abreise
rechtzeitig bei einer ausldndischen Behorde anmelden (z.B.
USA: Electronic System for Travel Authorization (ESTA),
https://esta.cbp.dhs.gov/, aufgerufen am 19. Marz 2021. Eine
Einreise ist nur moglich, wenn Sie die Einreisegenehmigung
erhalten haben. Thre Buchungsstelle weist Sie auf dieses
Prozedere hin, doch sind Sie selber fiir die Anmeldung
verantwortlich. Sollte Ihnen oder Mitreisenden die Einreise
verweigert oder keine Einreisegenehmigung erteilt werden,
konnen Ihnen die nicht bezogenen Leistungen nicht
riickerstattet werden.

Solche Reiseanmeldungen konnen kostenpflichtig sein. Diese
Kosten gehen zu Thren Lasten.

14.4.2 Zudem ist es moglich, dass Sie auf dem Abflugflughafen
oder wihrend des Fluges weitere Formulare fiir die Einreise ins
Zielland ausfiillen miissen. Diese werden den zustandigen
Behorden tibermittelt (z.B. USA: Advance Passenger
Information System). Viele Fluggesellschaften haben die
entsprechenden Formulare auf ihren Webseiten aufgeschaltet,
sodass die Formulare im Voraus ausgefiillt werden konnen. Ihre
Buchungsstelle wird Sie orientieren oder Sie finden diese
Angaben in den Reiseunterlagen.

14.5 Einhaltung der Einreisebestimmungen

Die Reisenden sind selber fiir die Einhaltung der Einreise-

, Gesundheits- und Devisenvorschriften verantwortlich.
Uberpriifen Sie vor Abreise, ob Sie alle notwendigen
Dokumente auf sich tragen.

14.6 Einreiseverweigerung

Die Reisecocktail GmbH macht Sie darauf aufmerksam, dass
Sie bei einer allfilligen Einreiseverweigerung die
Riickreisekosten zu iibernehmen haben. - Gleichfalls weist Sie
die Reisecocktail GmbH ausdriicklich auf die gesetzlichen
Folgen verbotener Waren- und anderer Einfuhren hin. 14.7
Gepickbestimmungen

Thre Buchungsstelle wird Sie tiber die allgemeinen
Gepickbestimmungen informieren oder Sie finden diese
Informationen in den Reiseunterlagen. Einige
Fluggesellschaften verlangen fiir Reisegepéck eine zusitzliche
Gebiihr, welche im Reisepreis nicht inbegriffen ist. Auch fiir
Ubergepick, Surfbretter, Golfsicke, usw. konnen zusitzliche
Kosten anfallen. Unter Umsténden werden solche
Gepickstiicke nur auf Voranmeldung transportiert. Fiir diese
Anmeldung sind Sie selber besorgt.

15. Riickbestitigung von Flugscheinen

Bei nicht begleiteten Reisen sind Sie fiir die allfillige
Riickbestitigung des Riickfluges verantwortlich. Die
notwendigen Angaben entnehmen Sie bitte den
Reiseunterlagen. - Versdumte Riickbestéitigungen kénnen zum
Verlust des Transportanspruches fiihren, allfillige Mehrkosten
gehen zu Thren Lasten.

16. Sicherstellung Kundengelder

Die Reisecocktail GmbH ist Mitglied der Travel Professional
Association (TPA) und garantiert damit die Absicherung ihrer
Kundengelder. https://tpassociation.ch

17.0mbudsman

17.1 Vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung sollten Sie an
den unabhingigen Ombudsman der Schweizer Reisebranche
gelangen. Der Ombudsman ist bestrebt, bei jeder Art von
Problemen zwischen Thnen und der Reisecocktail GmbH oder
der Buchungsstelle, bei der Sie die Reise gebucht haben, eine
faire und ausgewogene Einigung zu erzielen. 17.2 Die Adresse
des Ombudsmans lautet:

Ombudsman der Schweizer Reisebranche, Etzelstrasse 42,
Postfach, 8038 Ziirich Tel. 044 485 45 35 / Fax 044 485 45

30 info@ombudsman-touristik.ch www.ombudsman-
touristik.ch 18.

Datenschutz

18.1 Ihre Daten

Thre Buchungsstelle und wir bendtigen von Ihnen und den
Mitreisenden verschiedene Daten (wie Vor- und Nachname,
Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, usw.) zur korrekten
Vertragsabwicklung. Ihre schweizerische Buchungsstelle und
wir unterstehen dem schweizerischen Datenschutzgesetz. Wir
sind verpflichtet, Thre Daten sicher aufzubewahren und
speichern sie in der Schweiz

18.2 Ubermittlung an Leistungstriiger und Behérden Wir
werden Thre Daten, soweit zur Vertragsabwicklung notwendig,

an die Leistungserbringer weiterleiten. Diese konnen sich im
Ausland befinden, wo der Datenschutz u.U. nicht
schweizerischem Standard entspricht. Sowohl wir wie die
Leistungserbringer konnen aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen oder behdrdlicher Anordnung verpflichtet sein,
Daten von Thnen an (ausléndische) Behorden weiterzuleiten.
Dies betrifft insbesondere, aber nicht ausschliesslich,
Flugreisen in die USA (Advance Passenger Information System
(APIS), resp. TSA Secure Flight Programm) oder
Ferienwohnungsvermieter und Hoteliers.

18.3 Besonders schiitzenswerte Personendaten Je nach
gebuchten Leistungen kann es sein, dass wir besonders
schiitzenswerte Personendaten erheben miissen. So kann
aufgrund eines Verpflegungswunsches u.U. auf die
Religionszugehdorigkeit geschlossen werden. Solche Daten
werden in der Regel an Leistungserbringer fiir die korrekte
Vertragserfiillung weitergeleitet oder unter Umstédnden
aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder behordlichen
Anordnungen staatlichen Stellen bekannt gegeben. Indem Sie
uns solche Angaben machen, erméchtigen Sie uns ausdriicklich,
dass wir diese Informationen geméss dieser Bestimmung
verwenden diirfen.

18.4 Informationen iiber unsere Angebote/Programme Wir
werden uns erlauben, Sie in Zukunft tiber unsere Programme
und Reisen zu informieren. Sie haben jederzeit die
Moglichkeit, diesen Dienst bei der Reisecocktail GmbH,
Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon abzubestellen.

18.5 Durchsetzung von Rechten

Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Daten an Behorden und
Dritte zur Durchsetzung unserer berechtigten Interessen
weiterzuleiten. Gleiches gilt bei Verdacht auf eine Straftat.
18.6 Fragen zum Datenschutz

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, Einsicht in die bei
uns gespeicherten Daten nehmen oder unseren
Informationsdienst abbestellen mochten, wenden Sie sich bitte
an die Reisecocktail GmbH, Industriestrasse 24, 8305
Dietlikon.

19. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

19.1 Auf alle Rechtsbeziehungen zwischen Thnen und der
Reisecocktail GmbH ist schweizerisches Recht anwendbar. Als
ausschliesslicher Gerichtsstand wird Dietlikon vereinbart.

19.2 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des
Reisevertrages fiihrt nicht zur Unwirksamkeit des gesamten
Vertrages.

19.3 Die vorstehenden Bestimmungen iiber die Rechtswahl und
den Gerichtsstand gelten unter Vorbehalt von vertraglich nicht
abanderbaren Bestimmungen in anwendbaren Gesetzen oder
internationale Abkommen.

=


sandra
Notiz
14.1 Einreisebestimmungen
Grundsätzlich ist jeder Reisende selbst für die notwendigen
Einreisedokumente verantwortlich und diese regelmässig auf
Änderungen zur überprüfen. Dies gilt insbesondere auch für
Reisevollmachten allfälliger Alleinreisender oder nur einem
Elternteilreisenden Kinder.

Der Satz stimmt irgendwie nicht umd "Elternteilreisenden Kinder" gibt es nicht.




